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2. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Heist 
 
Teil B – Textliche Festsetzungen  
 
In Ergänzung der Planzeichnung (Planteil A) gelten die Festsetzungen im Planteil B 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 6 weiter. Für den Geltungsbereich der 2. 
Änderung wird folgendes ergänzend festgesetzt: 
 
1. Festsetzungen gemäß BauGB 
 
1.1 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB)  
 
Die Höhe der baulichen Anlagen (FH) (§ 18 Abs. 1 BauNVO) ergibt sich durch die 
Differenz zwischen dem Bezugspunkt und dem höchsten Punkt der Dachhaut (First). 
 
Als Bezugspunkt für die Bemessung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen ist die 
Oberkante der erschließungsseitigen Straßen/Wege im jeweiligen 
Grundstückserschließungsbereich bindend. 
 
Die jeweilige Endhöhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens darf diesen Bezugspunkt 
nicht um mehr als 50 cm überschreiten. 
 
Die Firsthöhe der zulässigen baulichen Anlagen bemisst sich nach den 
Festsetzungen im Planteil A. 
 
1.2 Grundstücksgrößen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 
Die Grundstücksgröße beträgt bei Doppelhäusern mindestens 750 m“ bzw. 
mindestens 375 m² bei Realteilung pro Doppelhaushälfte. 
 
 
2. Festsetzungen gemäß BauNVO 
 
2.1 Unzulässige Nutzungen 
 
2.1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind folgende, in § 4 Abs. 2 BauNVO innerhalb des 
Wohngebietes allgemein zulässig vorgesehene Nutzungen unzulässig: 
 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke 

 
2.1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind folgende, in § 4 Abs. 3 BauNVO innerhalb des 
Wohngebietes als ausnahmsweise zulässig vorgesehene Nutzungen unzulässig: 
 

• Gartenbaubetriebe 
• Tankstellen 

 
2.1.3 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind folgende, in § 5 Abs. 2 BauNVO innerhalb der 
Teilfläche MD1 als allgemein zulässig vorgesehene Nutzungen unzulässig: 
 

• Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes 

• sonstige Gewerbebetriebe 
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• Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke 

• Gartenbaubetriebe 
• Tankstellen. 

 
2.1.4 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind folgende, in § 5 Abs. 3 BauNVO innerhalb der 
Teilfläche MD1 als ausnahmsweise zulässig vorgesehene Nutzungen unzulässig: 
 

• Vergnügungsstätten. 
 
2.1.5 Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist im Dorfgebiet MD2 nur betriebsbezogenes 
Wohnen zulässig. Wohnnutzung ohne unmittelbaren funktionellen Bezug zum 
landwirtschaftlichen Betrieb ist unzulässig. 
 
2.2 Bauweise 
 
In dem Wohngebiet und in der Teilfläche MD1 sowie MD2 wird die offene Bauweise 
festgesetzt. In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand errichtet. Die Länge der Häuser darf höchstens 50 m betragen. 
 
2.3 Erweiterter Bestandsschutz 
 
Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO können im Teilgebiet MD2 Erweiterungen, 
Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen vorhandener baulicher und 
sonstiger Anlagen ausnahmsweise zugelassen werden, die aufgrund der 
Festsetzungen im Bebauungsplan unzulässig wären.  
 
  
3. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 84 LBO 
Schleswig-Holstein 
 
3.1 Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes und der Teilfläche MD1 sind 
Werbeanlagen nur direkt am Gebäude im Eingangsbereich bis zu einer Höhe von 
1,50 m - gemessen bis zur Oberkante Schild - über der Oberkante des 
Fertigfußbodens zulässig. Die Größe der Werbeanlagen wird auf max. 40 x 60 cm 
beschränkt. Reflektierende, selbstleuchtende, blinkende und sich bewegende 
Werbeträger sind unzulässig. Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind 
Verkaufs- und Bauschilder während der Bauphase. 
 
3.2 Innerhalb der Teilfläche MD2 sind reflektierende, selbstleuchtende, blinkende 
und sich bewegende Werbeträger unzulässig. Ausgenommen von diesen 
Festsetzungen sind Verkaufs- und Bauschilder während der Bauphase. 
 
3.3 Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sowie der Teilflächen MD1 und MD2 ist 
eine Dachneigung von 2521  – 45 ° zulässig. 
 
3.4 Auf den Grundstücken innerhalb des Wohngebietes sowie der Teilflächen MD1 
und MD2 sind je Wohneinheit mindestens 2 Pkw-Stellplätze zu errichten und 
dauerhaft zu erhalten. 
 
 
4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB) 
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4.1 Die als zu erhalten festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei einer 
Beschädigung, die das Fällen eines Baumes erforderlich macht, ist ein heimischer 
Ersatzbaum mit mindestens 14-16 cm Umfang (gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen.  
 
4.2 Die Bindungen für den Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) sind, 
soweit erforderlich, mit standortgerechten Bäumen laut nachfolgender Artenliste zu 
bepflanzen: 
 
Acer campestre  Feld-Ahorn     
Quercus robur  Stiel-Eiche 
Crataegus  Weißdorn 
Fagus silvatica  Rotbuche 
Fraxinus excelsior  Gemeine Esche 
Tilia spec.  Linde 
 
4.3 An den zum Erhalt festgesetzten Bäumen sind 10 Fledermauskästen (5 
Quartiere) anzubringen und dauerhaft zu erhalten. Die Anbringung muss in 
mindestens 2,50 m Höhe liegen. 
 
4.4 Der Bau von Nebenanlagen, Stellplätzen und Zuwegungen innerhalb der 
Kronentraufbereiche der als zu erhalten festgesetzten Bäume ist nur mit 
wurzelschützenden Maßnahmen zulässig. 
 
4.5 Außen- und Straßenbeleuchtung ist insektenfreundlich auszuführen – z.B. mit 
LED-Lampen (ca. 6.000 Kelvin). 
 
4.6 Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. 
 
4.7 Innerhalb der Teilfläche MD1 und des allgemeinen Wohngebietes ist das von den 
Stellplätzen und Zufahrten sowie von den Dachflächen abfließende 
Oberflächenwasser der Versickerung auf dem privaten Grundstück zuzuführen. 
 
 
 
Hinweise: 
 
Artenschutz: Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist die Rodung von Gehölzen 
(Bäumen und Sträuchern) nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar 
des Folgejahres zulässig. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 
BNatSchG in Bezug auf Fledermäuse sind Eingriffe nur innerhalb des Zeitraumes 1. 
Dezember bis 28./29. Februar des Folgejahres durchzuführen. 
 
Archäologie: Der Plangeltungsbereich befindet sich in einem archäologischen 
Interessengebiet. Es handelt sich gem. § 12 Abs. 2 Nr. 6 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) um eine Stelle, von der bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten 
ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Gemäß § 14 DSchG hat der 
Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal die Kosten, die für die Untersuchung, 
Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des Denkmals 
sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen des 
Zumutbaren zu tragen. Es wird außerdem auf den § 15 DSchG – Mitteilungspflicht - 
hingewiesen. 
 
Das Archäologische Landesamt des Landes Schleswig-Holstein hat auf Folgendes 
hingewiesen: 
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Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessensgebiet. Bei 
der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, 
von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 
Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der 
Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. 
Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste 
erfasst sind, gesetzlich geschützt. 
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen 
werden wird, sind gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich.  
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die 
für die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, 
Dokumentation des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungs-
ergebnisse anfallen, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv 
sein können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, 
damit keine Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf 
entstehen. 
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen 
Landesamt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Zuständig ist Herr Dr. Ingo Lütjens (Tel.: 04321 – 418154, Email: 
ingo.luetjens@alsh.landsh.de). 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die 
Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des 
Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt 
haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach 
Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von 
vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit. 
 
 


